
IV. Praxisphase 

§ 23 
Praxisphase 

(1) Im Bachelorstudiengang nn integriert ist eine berufspraktische Studienphase von mindestens 
12 Wochen (Praxisphase). 

(2) Die Praxisphase soll die Studierenden an die berufliche Tätigkeit der nn/ des nn (B.Sc.) durch 
konkrete Aufgabenstellung und praktische Mitarbeit in Unternehmen der gewerblichen 
Wirtschaft, Hochschulen oder Forschungseinrichtungen an die Berufspraxis heranführen. Sie 
soll insbesondere dazu dienen, die im bisherigen Studium erworbenen Kenntnisse und 
Fähigkeiten anzuwenden und die bei der praktischen Tätigkeit gemachten Erfahrungen zu 
reflektieren und auszuwerten. Während der Praxisphase wird die Tätigkeit der Studentin/ des 
Studenten durch die Hochschule begleitet. 

(3) Zur Praxisphase wird zugelassen, wer alle Modulprüfungen des ersten Studienjahres  (§ 21) 
bestanden hat. Über die Zulassung zur Praxisphase entscheidet die/der 
Prüfungsausschussvorsitzende. 

(4) Die Teilnahme an der Praxisphase wird von der/dem für die Begleitung zuständigen Lehrenden 
bescheinigt, wenn die berufspraktische Tätigkeit der Studentin/ des Studenten dem Zweck der 
Praxisphase entspricht. Eine Bestätigung der Einrichtung, bei der die Praxisphase durchgeführt 
wurde, ist vorzulegen. Diese beinhaltet den Zeitraum und die Tätigkeiten, die der 
Praktizierende ausgeführt hat. Bei erfolgreicher Teilnahme werden 15 Leistungspunkte 
erworben. 

 



V. Bachelorarbeit 

§ 24 
Bachelorarbeit 

(1) Die Bachelorarbeit soll zeigen, dass die Studentin/ der Student befähigt ist, innerhalb einer 
vorgegebenen Frist eine praxisorientierte Aufgabe aus ihrem/seinem Fachgebiet sowohl in 
ihren fachlichen Einzelheiten als auch in den fachübergreifenden Zusammenhängen nach 
wissenschaftlichen und fachpraktischen Methoden selbstständig zu bearbeiten. 

(2) Die Bachelorarbeit kann von jeder Lehrenden/ jedem Lehrenden, die/der gemäß § 7 Abs. 1 zur 
Prüferin/ zum Prüfer bestellt werden kann, ausgegeben und betreut werden. Auf Antrag der 
Studentin/ des Studenten kann der Prüfungsausschuss auch eine Honorarprofessorin/ einen 
Honorarprofessor oder eine/einen mit entsprechenden Aufgaben betraute Lehrbeauftragte/ 
betrauten Lehrbeauftragten gemäß § 7 Abs. 1 zur Betreuerin/ zum Betreuer bestellen, wenn 
feststeht, dass das vorgegebene Thema der Bachelorarbeit nicht durch eine/einen fachlich 
zuständige Professorin/ zuständigen Professor betreut werden kann. Die Bachelorarbeit darf 
mit Zustimmung der/des Vorsitzenden des Prüfungsausschusses in einer Einrichtung außerhalb 
der Hochschule durchgeführt werden, wenn sie dort ausreichend betreut werden kann. Der 
Studentin/ Dem Studenten ist Gelegenheit zu geben, Vorschläge für den Themenbereich der 
Bachelorarbeit zu machen. 

(3) Die Bachelorarbeit kann auch in Form einer Gruppenarbeit zugelassen werden, wenn der als 
Prüfungsleistung zu bewertende Beitrag des einzelnen aufgrund der Angabe von Abschnitten, 
Seitenzahlen oder anderen objektiven Kriterien, die eine eindeutige Abgrenzung ermöglicht, 
deutlich unterscheidbar und bewertbar ist und die Anforderungen nach Abs. 1 erfüllt. 

 

 


